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1 Antragsgegenstand (Umfang des Bauvorhabens)

Der Bahniibergang Bieringen X liegt an der Strecke 4600 zwischen den Orten Rotten-
burg und Horb am Neckar.

In der zur Gemeinde Starzach gehérenden Gemarkung Sulzau kreuzt héhengleich
ein Feldweg die eingleisige, nicht elektrifizierte Hauptbahn 4600 von Plochingen nach
Immendingen bei Bahn-km 68.2+80. Der Bahniibergang ist derzeit durch eine

Fii 1/60 gesichert. Er soll regelkonform durch eine Lichtzeichenanlage ersetzt und
durch eine Halbschrankenanlage erganzt werden.

2 Planrechtfertigung (Anlass des Bauvorhabens)

Auf Grund des Alters des Bahniibergangs steigt der Aufwand stetig und die Beschaf-
fung von Ersatzbauteilen wird unwirtschaftlich. Die Aufrechterhaltung des sicheren
Betriebes ist absehbar nicht mehr wirtschaftlich leistbar. Ein Ausfall oder Teilausfall
der Technik fiihrt zu erheblichen Einschrankungen im Eisenbahn- und im StraRenver-
kehr, weshalb die Bahniibergangssicherungsanlage erneuert werden muss, damit die
Funktionstiichtigkeit dieser dauerhaft sichergestellt werden kann. Die Erneuerung des
Bahnlibergangs ist geboten und steht im 6ffentlichen Interesse, da sonst Strecke und
StralRe nicht mehr im momentanen Umfang nutzbar sind.

3 Varianten und Variantenvergleich
Im Zuge der Planung wurden drei Varianten betrachtet.

® Variante 0: Weiterer Betrieb des Bahniiberganges ohne MalRnahmen zu er-
greifen

" Variante 1: Bautechnische Anderung mit einstreifiger Ausweichflache

" Variante 2: Bautechnische Anderung mit zweistreifigem Ausbau mit verkiirz-
tem Raumbereich

® Variante 3: Beseitigung des Bahniiberganges

Ein weiterer Betrieb ohne MalRnahmen zu ergreifen (Variante 0) entfallt aufgrund der
unter Abschnitt 2 genannten Folgen.

Variante 1 wurde aufgrund schlechter Sichtverhdltnisse sowie eines geringen Begeg-
nungsbereiches verworfen.

Eine Beseitigung des Bahniiberganges (Variante 3) scheidet aufgrund einer fehlen-
den Umfahrungsmaoglichkeit aus. In westlicher Richtung bei ca. km 68.6+10 befindet
sich eine StralRenliberfiihrung, welche aufgrund der starken Langsneigung im malige-
benden Bereich als Ersatzweg nicht geeignet und ein Ersatzweg gemal? ortlicher In-
augenscheinnahme kaum realisierbar ware.

Auf Basis dieser Erkenntnisse und aus Griinden der ortlichen Platz- und Sichtverhalt-
nisse und der Wirtschaftlichkeit wurde Variante 2 und somit die Erneuerung der
Bahnilibergangssicherungsanlage mit neuer Lichtzeichenanlage und die Anpassung
des Feldweges nach dem giiltigen Regelwerk als vorzugswiirdig erachtet.
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4 Beschreibung des vorhandenen Zustandes

Das Gleis verlauft im betrachteten Bereich in leichter Dammlage. Weiterhin ist ein
durchgangiges Schotterbett vorhanden. Am Bahniibergang sind Elastomerplatten der
Firma Strail verlegt, welche aus Innenplatten bestehen. Vor und nach dem Bahnuber-
gangsbelag liegen Beton- sowie Holzschwellen.

Die kreuzende Stralle hat im Raumbereich eine Breite von 2,60 bis 3,20 m. In unmit-
telbarer Nahe zum Bahnlibergang befindet sich ein Briickenbauwerk sowie ein
Durchlass. Auf diesem Strafenabschnitt verkehren laut Aussage des Stralienbaulast-
tragers auch kunftig nur Holztransporter, welche jedoch lediglich die Fahrbeziehung
von Norden nach Siiden und diese zudem unbeladen bzw. in zusammengeklappten
Zustand nutzen. Von Siid nach Nord kann laut Aussage des Straenbaulasttragers
lediglich von einer PKW-Nutzung des Weges ausgegangen werden.

Im weiteren Streckenverlauf in Richtung Westen befindet sich ein Tunnel.
Innerhalb des Raumbereiches sind keine Seitenwege vorhanden.
Die Entwasserung der Bahnanlage erfolgt zur Seite in die belebte Bodenzone.

Der technisch gesicherte Bahniibergang Bieringen X ist durch eine Blinklichtanlage
der Bauart Fii 1/60 (Fa. Siemens) gesichert und die Strecke ist nicht elektrifiziert.

Wie in der Entwurfsplanung bereits festgestellt wurde, weisen die Bestandsunterla-
gen sowie die Vermessung Differenzen in der Bezeichnung des Kreuzungskilometers
auf. Im Zuge dieser Genehmigungsplanung werden die bautechnischen sowie plan-
rechtlich relevanten Unterlagen dahingehend angepasst.

5 Beschreibung des geplanten Zustandes

Die Bahnliberganssicherungsanlage wird nach den bei der DB AG giiltigen Regeln
der Technik erneuert.

Die StralRe wird innerhalb des Raumbereiches regelwerkskonform auf eine Mindest-
breite von 5,55 m mit zusatzlichen Banketten von jeweils 0,5 m verbreitert. Diese
Breite ergibt sich aus den mit dem StraRenbaulasttrager abgestimmten Bemessungs-
fahrzeugen und dem daraus resultierenden Begegnungsverkehr eines zusammenge-
klappten Holztransporters aus nérdlicher Richtung mit max. 10 m Lange und eines
PKW aus sudlicher Richtung. Laut Aussage des zustandigen Leiters des Forstreviers
Starzach wird der BU aus nérdlicher Richtung bei Langholz immer leer, d.h. zusam-
mengeklappt Gberquert und es wird in Richtung Wachendorfer Stral3e abgefahren. An
der Einmiindung Feldweg | Wachendorfer StraRe und vor dem BU aus Richtung Sii-
den soll das VZ 253 aufgestellt werden um auszuschlie8en, dass von Siiden her
Fahrzeuge Uber 3.5 t einschliel3lich ihrer Anhanger und Zugmaschinen den Bahn-
lbergang passieren. Beide Standorte des VZ 253 miissen mit der Verkehrsbehérde
abgestimmt werden.

Die Verbreiterung des Feldweges erfolgt dabei maRgeblich im Bereich des I. und Il
Quadranten.
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Des Weiteren erfolgt eine vollstandige Asphaltierung innerhalb des Raumbereiches
sowie eine Abschwachung der Kuppenlage, da im Bestand bereits Kratzspuren auf
dem Asphalt erkennbar sind.

Der Bahniibergangsbelag wird gesamthaft erneuert. Die vorhandenen Strailplatten
werden durch einen neuen Belag ersetzt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch ein
Schwellentausch im Bereich des BU-Belages sowie jeweils zehn Schwellen vor und
hinter dem Bahnilbergang. Der vorhandene Schotter wird getauscht und ggf. erganzt.
Durch die Verbreitung des Feldweges im Kreuzungsbereich ist auch eine Verbreite-
rung des Bahniibergangsbelags erforderlich.

Die StraRenentwasserung erfolgt weiterhin mit einer einseitigen Querneigung von
2,5 % in Richtung des I. und Il. Quadranten. Somit wird das Regenwasser jeweils in
die Randbereiche gefiihrt und dort, wie im Bestand diffus versickert.

Laut Bodengutachten liegen die kf-Werte der anstehenden Béden im Bereich < 10 ®
m/s und werden laut DWA-A 138 als schlecht bzw. nicht versickerungsfahig einge-
stuft. Die Empfehlung des Bodengutachtens lautet demnach, dass das anfallende
Niederschlagswasser zu fassen und abzuleiten ist. Letzteres gilt jedoch nur fiir eine
gezielte Fassung des Oberflachenwassers z. B. tiber Rinnen oder Graben und fiir
eine ebenso zielgerichtete Ableitung an einem zentralen oder dezentralen Ort. Dies
ist bei der vorliegenden Strallenplanung nicht notwendig und auch nicht vorgesehen.
Vielmehr ist eine breitflachige, ungefasste und diffuse Verteilung des Niederschlags-
wassers (ber die angrenzenden Griinflachen geplant, wo das Wasser liber den
Oberboden aufgenommen wird. Hierbei findet dann eine Verdunstung und eine ge-
ringe Versickerung statt, die den Vorgaben des WHG entsprechen. Ein wasserrechtli-
cher Tatbestand wird durch diese Planung nicht ausgelost.

Eine Markierung wird im Bereich des Kreuzungspunktes sowie jeweils vor der
Schrankenanlage vorgesehen. Zum Schutz der Lichtzeichen und Schrankenanlagen
vor Anprall durch Fahrzeuge, werden Schutzplanken in allen Quadranten vorgese-
hen.

Fir die Kabelanbindung der Bahniibergangssicherungsanlage sind Kabeltiefbauar-
beiten im Bahniibergangsbereich sowie auf der Strecke erforderlich. Um die AuRen-
anlagenteile kabelseitig an das Schalthaus anzubinden, werden neue Leitungsque-
rungen unter der StralBe sowie eine Gleisquerung vom I. in den Il. Quadranten vorge-
sehen.

Wie bereits in Kap. 4 erwahnt, wird der Kreuzungskilometer in den relevanten Unter-
lagen angepasst und vom bisherigen km 68.2+83 aufgrund der bautechnischen Auf-
weitung der StralRe in den km 68.2+80 Uberfiihrt.
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6 Tangierende Planungen

Die BU-Planung beriicksichtigt eine mogliche spitere Elektrifizierung der Strecke 4600,
wie MalBnahmen der ,Obere Neckarbahn® sowie der ,Regional-Stadtbahn Neckar-Alb®.

7 Tempordr zu errichtende Anlagen

7.1 Baubehelfe

Es sind keine Baubehelfe vorgesehen.

7.2 Baustellenzufahrt

Die Baustelle bzw. das Gleis sind tiber 6ffentliche StralRen und Wege zu erreichen.
Der Zustand der StraBen wird vor Beginn der Mallnahme dokumentiert. Nach Ab-
schluss der MalRnahme wird der urspriingliche Zustand wieder hergestellt, sofern
Schaden auf die Mitnutzung durch Baufahrzeuge zuriickzufiihren sind. Verkehrs-
rechtliche Anordnungen fiir ggf. erforderliche Strallensperrungen werden rechtzeitig
vor Baubeginn bei der zustandigen StraBenverkehrsbhehdrde eingeholt. Es ist bei der
Wahl der Baumaschinen zu beachten, dass die Zuwegung von Norden kommend
Uber ein Briickenbauwerk mit einer Breite von ca. 4,0 m fihrt.

7.3 Baustelleneinrichtung

Fir die im Projekt geplanten MaRnahmen wird die Errichtung von Baustelleneinrich-
tungsflachen erforderlich. Dazu wetetert wird ca. 58-mbzw- 100 m nérdlich des Bahn-
lbergangs temporar Haehenr eine Flache auf dem FISt. 291/24 von rund 886-m2bzw-
916 990 m? als Baustelleneinrichtung in Anspruch genommen, welche sich in pri-
vatem Besitz befinden. Die Eigentiimerin hat der Nutzung beiderHaehen der Flache
zugestimmt. Eine weitere Lagerflache in Bahnbesitz befindet sich in Quadrant Il in
direkter Nahe zum Bahniibergang.

Diese Flachen sind so herzustellen, dass sie fiir die Lagerung von Baumaterialien
und Abbruchmaterialien sowie das Abstellen von Baufahrzeugen geeignet sind. Ggf.
ist der Abtrag von Oberboden und die Befestigung dieser Flache mit Schotter erfor-
derlich. Flachen, auf denen kontaminierte Materialen gelagert werden sind mit Folie
abzudecken, sodass keine Gefahrenstoffe in den Untergrund gelangen kénnen.

Die Eigentiimer sind dem Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 6) zu entnehmen.

8 Baudurchfiihrung

Eine Aufteilung in Baustufen ist nicht vorgesehen. Die Anderungen des Bahniiber-
ganges werden aufgrund bahnbetrieblicher Randbedingungen liberwiegend gleichzei-
tig realisiert.
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Die Baudurchfiihrung teilt sich dabei in fiinf Bauphasen:
® Bauphase 1: Bau des Betonschalthauses
® Bauphase 2: Tiefbauarbeiten aulserhalb des StralRen- und Gleisbereiches

® Bauphase 3: Riickbau der Altanlage, Erneuerung des
Bahnlibergangsbelages und Schottererneuerung,
Schwellenwechsel sowie Bau der Neuanlage

Bauphase 4: Herstellung der Stralienverbreiterung

Bauphase 5: Markierungs- und Kleinstarbeiten

Fur die Mehrheit der bautechnischen MaRnahmen sind keine Sperrungen der bahn-
Ubergangskreuzenden StralRe notwendig. Fiir Arbeiten, die die gesamte Breite des
Bahniibergangs betreffen, bspw. Einbau des Bahniibergangsbelags, Schwellen- so-
wie Schottererneuerung oder Herstellung der StraRenquerungen wird es notwendig
sein, die StralRe fiir einen kurzen Zeitraum (iber die gesamte Breite zu sperren.

Der Schwellen- und Schotterwechsel, der Austausch des Bahniibergangsbelages als
auch die Herstellung der Gleisquerung in offener Bauweise ist in einer Sperrpause
durchzufiihren.

Arbeiten, die nur fiir einen kurzen Zeitraum im Bereich des Sicherheitsraumes der
Bahn stattfinden, z.B. das Stellen der Schrankenbdume und Lichtzeichen, kbnnen in
Zugpausen erfolgen.

Der genaue Ausfiihrungszeitraum der BaumalBRnahme kann erst nach der Bestatigung
der Sperrpausen festgelegt werden. Die Sperrung der Eisenbahnstrecke wird friihzei-
tig im Projekt gemaR Annex VII (Richtlinie 2012/34/EU) an die Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen kommuniziert. Die Entscheidung und Organisation eines moglichen Schie-
nenersatzverkehrs obliegt den Eisenbahnverkehrsunternehmen.

StraBensperrungen- und Umleitungen werden so mit den Straenbaulasttragern und
den betroffenen Gemeinden abgestimmt, dass nicht alle BU gleichzeitig gesperrt wer-
den.

9 Zusammenfassung der Belange des Umweltschutzes

9.1 Betroffenes Fachrecht

Folgende Belange des Umweltschutzes sind bei dem beantragten Vorhaben mal3-
geblich oder potenziell betroffen:

® Eingriffsregelung (siehe Unterlagen Nr. 10.1 - 10.4)
® FFH-Vorpriifung (siehe Unterlage Nr. 11.1)
® Artenschutz (siehe Unterlage Nr. 12.1)
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® Larm- und Erschiitterungsschutz (siehe Unterlage Nr. 13)

9.2 MaBnahmen zum Schutz und zur Vermeidung

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Landschaftspflegerischer Begleitplan

MalRnahmen zum Schutz und zur Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft
werden durch Vegetationsschutzzaune an den Baufeldrandern (002 _V), durch die
Verlegung und Neuerrichtung des Lesesteinhaufens (004 _V), sowie durch umfangrei-
che MaRRnahmen zum Schutz von Boden (010_V) und Grundwasser (009 _V), sowie
des Eulengrabens vor dem Eintrag wassergefahrlicher Stoffe erreicht. (003_V).

Hierdurch kénnen (iber das Baufeld hinausgehende Beeintrachtigungen vor allem in
die Schutzgiiter Biotope, Boden und Wasser wirksam vermieden werden. Dies betrifft
vor allem den Eulengraben, der nach zirka 70 Metern in den Neckar entwassert.
Durch die Faschinenabgrenzung wird verhindert, dass Triib- und Feinsedimente so-
wie andere Feststoffe aus der Baustelle in einen Graben gelangen. Durch das Verbot
des Gebrauchs, der Betankung oder der Lagerung von wassergefahrlichen Stoffen im
Bereich des FlieRgewassers wird im Weiteren vollstandig ausgeschlossen, das er-
hebliche Beeintrachtigungen in das Schutzgut Wasser und damit verbunden auch in
FFH- Lebensraume, eintreten.

Beeintrachtigung in das Schutzgut Boden werden durch eine fachgerechte Abschie-
bung und seitliche Lagerung des Oberbodens, Fraktionstrennung, Geotextilien und
Tiefenlockerung vermieden.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Im Zuge der Genehmigungsplanung wurden faunistische Erhebungen im Bereich des
Bahnlibergangs vorgenommen. Hierbei konnten keine Nachweise streng geschiitzter
Reptilien oder anderer Artengruppen gefunden werden, die nach FFH Richtlinie An-
hang 4 geschiitzt sind. Im Umfeld des Bauvorhabens wurden aber zahlreiche europa-
isch geschiitzte Brutvogel nachgewiesen. Die meisten Nachweise sind allgemein
haufige Arten. Insgesamt wurden im Untersuchungsbereich aber auch Nachweise
von 4 auf der Vorwarnliste Baden-Wiirttemberg stehender Arten gefunden. Von die-
sen ist nur die Goldammer potenziell betroffen. Aufgrund des Risikos von Tétungen
und Verletzungen von Bruten, Nestern oder Jungvogeln wurde die MalRnahme zur
Begrenzung der Baufeldfreimachung auf den Winterzeitraum (001_VA) festgesetzt.

FFH-Vorpriifung

Aufgrund der Nahe des FFH-Schutzgebietes ,Neckar und Seitentdler bei Rottenburg®
wurde eine FFH-Vorprifung fiir das Vorhaben durchgefiihrt, um zu ermitteln ob
Schutzgegenstande oder Schutzziele beeintrachtigt werden kdnnten. Im Ergebnis
sind durch das Vorhaben keine direkten Konflikte zu erwarten. Indirekt ist eine poten-
zielle Gefahrdung des Lebensraumtyps Nr. 3260 sowie der Groppe (Cottus gobio)
moglich, allerdings nur in dem Fall, dass durch die Baustelle unsachgemaf?
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wassergefahrliche oder gefahrdende Stoffe, oder ein hoher Triibstoffeintrag iber den
Eulengraben stattfindet. Dieses Szenario wird durch die Malinahme 003_V und
009_V ausgeschlossen. Die Vorpriifung kommt somit zu dem Ergebnis, dass eine
Vertraglichkeitspriifung nicht erforderlich ist

9.2.4 Larm- und Erschiitterungsschutz

Fir die BaumaRnahme wurde eine schall- und erschiitterungstechnische Untersu-
chung durchgefiihrt (Mohler + Partner Ingenieure AG GmbH vom 36:68:262+
21.11.2023).

Dabei wurden die baubedingten Schall- und Erschiitterungsimmissionen fiir die
schutzbediirftige Nachbarschaft ermittelt und bewertet.

Die Untersuchungen zu den baubedingten Schallimmissionen kommen zu dem Er-
gebnis, dass prognostizierte Beurteilungspegel im Nachtzeitraum oberhalb der Immis-
sionsrichtwerte der AVV Baularm gegeben sind. Infolgedessen wurden mégliche
Maflinahmen zur Minderung von erheblichen Belastigungen diskutiert und bewertet.

Die Malinahmen kénnen dem Bericht zur schall- und erschiitterungstechnischen Un-
tersuchung (Unterlage 13) sowie Abschnitt 9.4.1 des Erlauterungsberichtes entnom-
men werden.

9.2.5 Wasserrecht

Da alle erforderlichen Fundamente flach gegriindet werden, erfolgt kein Eingriff in das
Grundwasser. Die Bemessungswassergrenze wurde auf 1,75 m. u. GOK durch das
Baugrundgutachten festgesetzt. Dies orientiert sich im Wesentlichen an dem nahege-
legenen Uberschwemmungsgebiet und den Angaben zum Wasserstand eines HQgx-
rem. INsofern Schicht- oder Sickerwasser wahrend der Baudurchfiihrung im Zuge von
Niederschlagen auftreten, werden diese (iber einen offenen Pumpensumpf abgefiihrt.
Das anfallende Wasser von max. 0,6 m?/h ist (iber die Pumpensiimpfe zu férdern und
in geeignete Sammelbehadlter z. B. Container zu fassen und abzutransportieren. Eine
Abfiihrung des Wassers direkt in den Eulengraben ist zur Vermeidung von Tribstoffe-
intragen nicht zulassig.

Eine wasserrechtliche Genehmigung fiir die bauzeitliche Wasserhaltung ist nicht er-
forderlich.

Folgende Handlungen werden zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Schutz-
gutes Wasser verboten:

" das Abwasserversenken oder Versickern von Baustellenabwassern
* das Ablagern von Ol, Teer, Phenolen, Giften

* die Verlegung von Ol- oder Treibstoffleitungen

die Abwasserverregnung und Abwasserlandbehandlung
Des Weiteren sind dariiber hinaus gehende SchutzmaRnahmen einzuhalten:
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" Eine Nutzung der Baustelleneinrichtungsflichen innerhalb des Uberschwem-
mungsbereiches des Neckars fur die Lagerung von wassergefahrlichen Stof-
fen ist auszuschlieRen. Die Lagerung darf nur auf entsprechend abgedichteten
Bereichen oder in doppelwandigen Behaltern mit Leckanzeiger, der Undicht-
heiten selbsttatig mindestens optisch anzeigt, durchgefiihrt werden. Die Be-
tankung von Baustellengeriten darf nicht im Uberschwemmungsgebiet des
Neckars erfolgen.

® Esist ein Notfallplan fiir den Fall eines Hochwassers und fiir den Austritt was-
sergefahrlicher Stoffe auszuarbeiten und standig auf der Baustelle vorzuhal-
ten. Entsprechend hierfiir notwendige Materialen (Sand, Olbinder 0.4.) ist
ebenfalls vorzuhalten.

® Jeglicher Umgang mit wassergefahrlichen Stoffen im Bereich des Eulengra-
bens ist zu unterlassen.

9.2.6 Denkmalschutz

Der im Baubereich befindliche Streckenabschnitt auf der Gemarkung Sulzau ist mit
seiner Gleisanlage Teil des Kulturdenkmals Obere Neckarbahn 1864 (§ 2 DSchG,
ADAB-Id. 109053424, Obere Neckarbahn 1864, Bahnstrecke mit Gleisanlage (Teil
der Sachgesamtheit Obere Neckarbahn 1864)). In der Stellungnahme des Landes-
amts fir Denkmalpflege im Regierungsprasidium Stuttgart vom 03.09.2024 zu diesem
Sachverhalt wird bedauert, dass die Sicherungsanlage als Teil dieses Kulturdenkma-
les ausgetauscht werden muss, allerdings wird keine Abbruchdokumentation gefor-
dert, da es sich um eine ,vergleichsweise einfache Anlage® handelt. Weitere Anre-
gungen oder Bedenken zur Bau- und Kunstdenkmalpflege liegen nicht vor. In Bezug
auf die Archaologische Denkmalpflege sind die Bestimmungen der §§ 20 und 27
DSchG zu beriicksichtigen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaologischer
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiih-
rende Baufirmen sollten hierliber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

9.3 MaBnahmen zum Ausgleich, Ersatz und weitere kompensatorische MaR-
nahmen

9.3.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Das Baufeld wird im Anschluss an die Baumalinahme Grofdteits soweit es moglich ist
rekultiviert, bzw. die neu modellierten Bahn- und StraBenbdschungen werden natur-

schutzfachllch hochwertlg neu begrunt AIs—Kempeﬁs—aﬂﬁﬁ—f-tnhd-auerhaﬁe—Vefsrege—
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regionatem-Oberboden-erteicht: Es entsteht jedoch ein verbleibender Eingriffsdefizit,

der nicht sinnvoll in der unmittelbaren oder weiteren Umgebung kompensiert werden
kann. Das Defizit wird demnach durch die OkokontomafRnahme ,Waldrefugien Guts-
verwaltung Weitenburg® ausgeglichen. Insgesamt sind 4 unterschiedliche Rekultivie-
rungsmalinahmen vorgesehen:

® (005_W Rekultivierung von Wiesenflachen nach Bauabschluss
® 006_W Rekultivierung von Hochstaudenfluren nach Bauabschluss
® 007_W Rekultivierung von Wegeflachen nach Bauabschluss

® 008_W Rekultivierung von Ruderalfluren auf Bahnbéschung nach Bauab-
schluss

9.3.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Da alle Konflikte mit dem Artenschutz im Zuge der Baufeldfreimachung und der Ein-
haltung der Rodungs- und Riickschnittzeiten vermieden werden kénnen, verbleiben
keine weiteren Konflikte, flir die Ausgleichs- oder Kompensationsmalinahmen erfor-
derlich werden.

9.3.3 FFH-Vorpriifung

Im Zuge der Planung wurden mdgliche Konflikte mit den Schutz- und Erhaltungszie-
len des FFH Gebietes ,,Neckar und Seitentdler bei Rottenburg® vermieden. MalRnah-
men zum Ausgleich oder zur Sicherung der Koharenz werden nicht erforderlich.

9.4 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen bzw. der betroffenen Um-
weltbelange

9.4.1 Menschen und menschliche Gesundheit

Die grofRten Auswirkungen des Bauvorhabens auf die menschliche Gesundheit sind
durch baubedingten Larm zu erwarten. Wie im schalltechnischen Gutachten aufge-
fiihrt sind infolge der BaumaRnahmen Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der
AVV Baularm zu erwarten.

Nach den Ergebnissen des Larmgutachtens werden in der Bauphase 3 die meisten
Richtwertiiberschreitungen an 93 96 Gebauden in der Nacht prognostiziert. Bie-Sbet

sehreitung-erfolgtmitbiszuprognostizierten59-Db{A): Im Nachfolgenden wird auf die

Tabelle 2 Seite 17 des Gutachtens verwiesen.
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Bauliche Anderung des Bahniibergangs Bieringen X
Strecke 4600, km 68.2+80

Unterlage 1

Tabelle 2: Prognostizierte Anzahl von Gebauden mit Uberschrei'ungen der Immissionsrichtw
no. Bauphase 1 | Bauphase 2 | Bauphase 3 /l%goﬁrose 4
BU Bleriagen X Feldweg Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht _#“Tag/Nacht
Anzahl der Uberschreitun-
gen der Immissionsricht- 0/40 0/45 93 1/68
werte der AVV Baularm
Mo?umole Hohe. der Beur- 50/50 5] 59/57 57/55
teilungspegel in dB(A)
Maximale Hohe der Uber- v
schreitung in dB(A) o/ Iy o/ 417 2/15
Anzahl der Uberschreitun- /
gen von 70/60 dB(A)
Tag/Nacht durch ba 0/0 o0 00 09
dingte Emisgieffen
0/0 0/0 0/0 0/0

Tabelle 2: Prognostizierte Anzahl von Gebauden mit Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte
Bauphase Bauphase Bauphase Bauphase Bauphase
BU Bieringen X Feldweg | 0 1 2 3 4
Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht Tag/Nacht
Gebiete nach
Nr.3.1.1.b) GE 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Gebiete nach 11 12 112 114 1
Nr.3.1.1.c)Mi / / I I I3
Gebiete nach 21 548 5 4150 5
Nr.3.1.1.d) WA 129 I 150 9 70
Gebiete nach 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Nr.3.1.1.e) WR / / I I /
Gesamt 3/30 3/50 3/52 5/96 3/73
davon Uberschreitung von
70/60 dB(A) 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2
Tag/Nacht
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9.4.2

Im Umfeld der BaumaRnahme sind keine Beurteilungspegel von >768{66 70 dB(A) im
Fag—und-Nachtzeitratm Tagzeitraum prognostiziert. Im Nachtzeitraum werden Beur-
teilungspegel von >60 dB(A) prognostiziert. Aufgrund der Uberschreitung der Immissi-
onsrichtwerte werden Malinahmen zur Minderung des Baularms im Rahmen des Gut-
achtens besprochen.

Folgende Malinahmen zu Minimierung der Betroffenheiten sind durchzuftihren:

® Verwendung/ Anwendung von gerdauscharmen Baumaschinen und Bauverfah-
ren

" Soweit aus sicherheitstechnischer Sicht méglich, Verzicht auf den Einsatz von
automatischen Warnanlagen

® Leerfahrten werden moglichst vermieden

= Zwischen einzelnen Arbeitsvorgangen werden die Baumaschinen ausgeschal-
tet, sofern dies den Arbeitsablauf nicht unvertretbar erschwert

phase—+ Beschrankung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer auf ma-
ximal 6 Stunden nachts

® Umfassende Information der Anwohner, von Gebauden mit prognostizierten
Uberschreitungen, iiber Art und Umfang der Bautitigkeiten und organisatori-
sche MaRnahmen Zur Minderung des Baularms

® Umfangreiche Instruktion der Arbeiter und insbesondere der Maschinenfiihrer
auf der Baustelle zu immissionsschutzrelevanten Belangen

® Es wird vor Ort eine Kontaktstelle benannt, die auch befugt sein wird, in be-
sonderen Fallen individuelle Regelungen zu treffen

Mit den genannten Malinahmen kénnen Betroffenheiten auf ein vertretbares und zu-
mutbares Minimum reduziert werden. Genaue Aussagen zu baubedingtem Larm und
Veranderung des Betriebstarms Baularms durch die BaumalRnahme sind der Unter-
lage 13, Schall- und erschitterungstechnische Untersuchung, zu entnehmen.

Erhebliche Erschiitterungen werden fiir die Baumalnahme nicht erwartet. Daher wur-
den hierfiir keine Untersuchungen durchgefiihrt.

Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Im Zuge des Bauvorhabens wurden Konflikte mit dem Schutzgut Biotope, Boden und
Wasser ermittelt. Im Zuge der Bauausfiihrung wereler2 wird eine groRere Baustellen-
einrichtungsflachen als Zwischenlager fiir Aushub und Schittgiiter sowie fiir Baucon-
tainer genutzt. Diese tiegen liegt auf bestehenden Sehetterptatzen bestehendem
Schotterplatz, d¢ie der aktuell lediglich eine vereinzelte, liickige Unkrautvegetation tra-
gen tragt. Durch die Bautdtigkeit werden voraussichtlich hauptsachlich krautige Ge-
sellschaften beeintrachtigt, die innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums wiederherge-
stellt werden kénnen. Eingriffe in Gehdlze finden voraussichtlich im Bereich der Bau-
stellenzufahrt und am Entwasserungsgraben statt. Die Fichtenhecke im Bereich des
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9.4.3

9.4.4

9.4.5

Privatgartens wird bauzeitlich geschiitzt. Der Holzlagerplatz als dritte Baustellenein-
richtungsflache wird nach der Bautatigkeit ebenfalls wieder in den Ursprungszustand
versetzt.

Fur den Neubau werden hauptsachlich die Verkehrswegeflachen genutzt, die im Be-
stand schon vorhanden sind. Fiir eine regelwerkskonforme Modernisierung ist es al-
lerdings erforderlich die StraRRe vor allen Dingen im Norden des Bahniibergangs et-
was zu verbreitern. Des Weiteren wird der aktuell als Schotterweg ausgebaute Forst-
weg slidlich des Bahniibergangs abschnittsweise versiegelt. Im Bereich der aktuellen
Steuerungstechnik der Bahniibergangssicherungsanlage kommt es ebenfalls zu klei-
neren Eingriffen. Die dauerhafte Beseitigung von Gehdlzbestanden ist nur in kleinrau-
migem Mal3stab an der Briicke iber den Entwasserungsgraben erforderlich. Insge-
samt werden zirka 313 Quadratmeter fiir das Vorhaben neu versiegelt.

Das Baufeld wird im Anschluss an die Baumalinahme grol3teils rekultiviert, bzw. die
neu modellierten Bahn- und Straenbdschungen werden naturschutzfachlich hoch-
wertig neu begrint. Als-Kempensation-fir-daterhafte-VersiegelungenimBahntibe

erreieht: Der entstehende Eingriffsdefizit kann nicht in unmittelbarerer oder weiterer
Umgebung sinnvoll ausgeglichen werden. Demnach wird das verbleibende Defizit
durch die OkokontomaRRnahme ,Waldrefugien Gutsverwaltung Weitenburg“ kompen-
siert.

Klima und Luft

Im Zuge der landschaftspflegerischen Planung wurden keine erheblichen Konflikte
mit diesem Schutzgut ermittelt, die ausgeglichen oder vermieden werden mussten.

Landschaft

Im Zuge der landschaftspflegerischen Planung wurden keine erheblichen Konflikte
mit diesem Schutzgut ermittelt, die ausgeglichen oder vermieden werden missten.

Boden und Flache

Fur den Neubau werden kleinere Flachen im Bereich des Bahniibergangs dauerhaft
beansprucht. Gleichzeitig kommt es durch den Riickbau der bisherigen Anlagenteile
zu einer Flachenfreimachung. Die in dem Bereich festgestellten Béden weisen einen
Uberwiegend anthropogen gepragten oberen Schichtaufbau auf bzw. sind bereits ver-
dichtet/versiegelt. Um weitere Beeintrachtigungen zu vermeiden und, vor allen Din-
gen, um die Boden im Bereich des Eulengrabens zu schiitzen wurden mit der Mal3-
nahme 010_V MaRnahmen zum Bodenschutz festgeschrieben, so dass zusammen
mit der Rekultivierung ein vollstandiger Ausgleich der baubedingten Beeintrachtigun-
gen entsteht. Dauerhafte Eingriffe durch Versiegelung werden durch die
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9.4.6

9.4.7

eiten-

burg® ausgegleichen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Es wurden im Bereich befindliche Denkmaler abgefragt. Im Ergebnis sind im Umfeld
der Baumalinahme keine Baudenkmaler, Bodendenkmaler oder archaologische Stat-
ten betroffen.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Die fiir das Vorhaben betrachteten Schutzgiiter haben unter anderem Wechselwir-
kungen im Bereich Wasser und Arten, insofern kdnnen Auswirkungen und Beein-
trachtigungen des Schutzguts Wasser eine direkte Beeintrachtigung des Schutzgutes
Arten, hier fiir die Fischfauna bedeuten.

Des Weiteren sind direkte Wechselwirkungen fiir das Schutzgut Flache und Biotope
sowie fiir die Artengruppe der Avifauna vorhanden, bzw. bedingen sich diese gegen-
seitig.

9.5 Rechtliche Bewertung

Die vom Gesetzgeber vorgegebenen Verbotstatbestande nach BNatSchG, NatSchG,
UVPG, BImSchG, DSchG, WHG kénnen mit den konzipierten Mallnahmen eingehal-
ten werden. Auch die Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG zum Artenschutz wur-
den umgesetzt. Weiterhin mit eingeflossen ist die BBodSchV. Erhebliche dauerhafte
Beeintrachtigungen konnen ausgeschlossen werden.

Im Rahmen des Projektes wurden die Auswirkungen auf die Naturgtliter nach
BNatSchG geprift. Die nach § 1 BNatSchG genannten grundsatzlichen Ziele des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege - bestehend aus der Diversitatssicherung des
natlrlichen und kulturellen Erbes, der Erhaltung der materiell-physischen Funktion
der Naturgiiter sowie die immateriellen Funktionen in Bezug auf das Erleben und
Wahrnehmen von Natur und Landschaft - wurden beriicksichtigt. Im Detail bedeutet
dies, dass bei der Analyse der jeweiligen Naturgiiter die grundsatzlichen Ziele mitbe-
ricksichtigt wurden.

Im Rahmen der Planung wurde die Einzelfallpriifung zur Notwendigkeit einer Umwelt-
vertraglichkeitsprifung durchgefihrt. Insgesamt sind durch das Vorhaben keine er-
heblichen Beeintrachtigungen fir die Funktion und Regenerationsfahigkeit des Natur-
haushalts oder die Uberschreitung sonstiger GréRen- und Leistungswerte zu erwar-
ten. Im Rahmen des Screenings wurde das Formblatt U3 gemall § 7 Gesetz tiber
Vorpriifung zur Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) ausgefiillt. Im Ergebnis wer-
den keine erheblichen Beeintrachtigungen erwartet, da Vermeidungs-, Minderungs-
und SchutzmaRnahmen Anwendung finden.
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10 Weitere Rechte und Belange

10.1 Grunderwerb

Fir die BE-Haehen Flache auf dem FISt. 291/24 ist die voriibergehende Inanspruch-
nahme von 868 990 m? sewie-310-m? eines-Grundsttickes Dritter erforderlich. Von der
UmbaumalRnahme sind zudem Grundstiicke der 6ffentlichen Hand im 1., Il. und IV.
Quadranten betroffen. Im I. bzw. IV. Quadranten ist eine dingliche Sicherung fiir tech-
nische Anlagen eines ca. 5 m? bzw. 1 m? groRen Flachenstiickes im Randbereich des
Strallengrundstiickes erforderlich. Im IV. Quadrant ist eine voriibergehende Inan-
spruchnahme von ca. 2 m? Dritter fiir die Herstellung der Béschung und die Wieder-
herstellung der Wiesenflache notwendig. Die Details konnen den Grunderwerbsunter-
lagen 5 und 6 entnommen werden.

10.2 Kabel und Leitungen

Uber DB-eigene Kabel und Leitungen hinaus sind keine-weiterenabettune-teittn-
genDBritter-vorhanden: in den Quadranten I, Il und Il Stromleitungen der Netze-BW

vorhanden.

10.3 StraBen und Wege

Der Eigentiimer des Feldweges und damit der zustandige StralRenbaulasttrager ist
die Gemeinde Starzach.

10.4 Kampfmittel

Eine Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte fiir das Vorhandensein von Bom-
benblindgangern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. Eine Kampfmittel-
belastung kann generell jedoch nicht ausgeschlossen werden, daher sollte im Zuge
des Projektfortschrittes eine weitere Kampfmittelbetrachtung erfolgen.

10.5 Entsorgung von Aushub- und Abbruchmaterial

Im Zusammenhang mit der Infrastrukturmafnahme fallen im Zuge der Bauausfiihrung
Aushubmaterialien (Boden, Asphalt, Beton) an. Im Rahmen der Vorhabenvorberei-
tung wurden die Mengen ermittelt, die zurlickgebaut werden miissen. Hierzu gehort
u.a. Bodenabtrag infolge der Erneuerung des Weges und der Wiederherstellung der
806-ea—918-m2grofien Baustelleneinrichtungsflache. Neben den Aushub- und Ab-
bruchmaterialien werden auch nicht mehr benétigte Anlagenteile fachgerecht ent-
sorgt.

Die Entsorgung der Abfalle erfolgt nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts-
gesetztes (KrWG), inshesondere unter der Beachtung des Grundsatzes des Vorran-
ges der Verwertung vor der Beseitigung.
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10.6 Gewasser

Gegeniiber dem Bestand ergeben sich keine Anderungen.

10.7 Land- und Forstwirtschaft

Land- oder Forstwirtschaftlich genutzte Flachen werden nicht tangiert.

10.8 Brand- und Katastrophenschutz

Nicht relevant.

10.9 Kapazitat
Es sind derzeit keine Kapazitatsanderungen, weder auf Stralse noch auf Schiene, zu
erwarten.

10.10 Schall und Erschiitterung

Das erstellte Schalltechnische Gutachten liegt als Unterlage 13 den Genehmigungs-
unterlagen bei. Die Auswirkungen auf den Menschen und die menschliche Gesund-
heit wurde bereits in Abschnitt 9.4.1 beschrieben.
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Abkiirzungen

Abkiirzung Erklarung

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

ALKIS® Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem

AVV Baularm Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldarm

BE Baustelleneinrichtung

BEGebV Vgrordnung Uber die Gebiihren und Auslagen fiir Amtshandlungen der
Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes

BGG Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (Behin-
dertengleichstellungsgesetz - BGG)

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Bf Bahnhof

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BoVEK Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept

CEF-MalRnahmen

MaRnahmen zur dauerhaften Sicherung der 6kologischen Funktion
(continuous ecological functionality-measures);
auch: vorgezogene AusgleichsmalRnahmen

DB

Deutsche Bahn

EBA

Eisenbahn-Bundesamt

FCS-MaRnahmen

MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (favourable con-
servation status-measures)

FFH Flora-Fauna-Habitat

GW Grundwasser

HQ Hochwasser (aus ,hoch® und Abflussmenge Q)

Ivl Ingenieurvermessung Lage

KV Kompensationsverordnung

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

MBPIG Magnetschwebebahnplanungsgesetz

PF-RL Planfeststellungsrichtlinien des Eisenbahn-Bundesamtes
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Unterlage 1

Abkiirzung Erklarung

PRM Personen mit eingeschrankter Mobilitat (persons with reduced mobility)
PU Personenunterfiihrung

RB Regionalbereich

SAP Spezielle artenschutzrechtliche Prifung

SO Schienenoberkante

SPNV Schienenpersonennahverkehr

TOB Trager offentlicher Belange

TSI Technische Spezifikation fiir die Interoperabilitat
TEN Transeuropaisches Eisenbahnnetz

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
VSchRL Vogelschutzrichtlinie

VwVIG Verwaltungsverfahrensgesetz

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL EU-Wasserrahmenrichtlinie

Stand: 46442021 19.05.2025

Seite 20




		2025-05-22T14:47:19+0200
	Träger, Andrea




